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294 In Nürnberg.

Nr. 49). Herr v. Rumpler hatte aber doch gewiß nicht allein „die

Piece, die Herr v. Feuerbach zu Ansbach über Hauser geschrieben

saben soll“, sondern auch wohl die in Nürnberg erschienene Piece

eines Bekannten R. Giehrl gelesen? Und hatte er nie von der

Piece des Herrn v. Pirch gehört?

Daumer wurde mit dieser gerichtlichen Aussage des Stall—

meisters erst 1872 bekannt, besaß aber noch seine „sofort bei frischester

Erinnerung zu Papier gebrachten“, von dem Augen- und Ohren—

zeugen Professor Wurm bestätigten Notizen, und so wareraller—

dings befugt, 1873 zu schreiben: „Letzteres (daß Kaspar ein wil—

des Pferd zu besteigen verlangte) war aber doch wirklich

der Fall, und Rumpler erinnerte sich 1834 nicht mehr an einen

Umstand, der schon vor mehreren Jahren Statt gefunden hatte.“

Ich denke, wir haben hiermit Kaspars Reiterehre zur Genüge gehand—

habt, und Herr Landgerichtsrat Meyer wird zugeben, daß diesmal

virklich nicht Feuerbachs Darstellung (A. M. 147 Anmorkung) die

„minder glaubhafte ist“, sondern im Gegenteil Dr. Osterhausens

„Gutachtlicher Bericht.“ Kaspars „Käfig“ freilich war als Pferde—

stall ganz sicher unbrauchbar!

Nachdem wir mit der Historik des Hauserianismus ein Probe—

reiten abgehalten haben, sehen wir noch flüchtig zu, nach welcher

Methode diese Schule ihr Zeugenverhör abgehalten hat.

Der zwar „arme, aber unbescholtene“ Weickmann, der höchst

unbequeme erste Zeuge der durchaus nicht wunderbaren Kaspar—

erscheinung, wird schließlich als „Mitwisser des Verbrechens“ verlästert

und „stirbt plötzlich“ Der zweite Zeuge, Beck, fand es schon nicht

kätlich, sich dem Klatsch auszusetzen; ein mir vorliegender Brief eines

Hausergelehrten an der Spree schimpft ihn „Weickmanns Complice“!

Polizeirottmeister Wüst war, nach dem biederen Kolb (1883, S. 78),

‚allem Anschein nach einer jener Menschen, die sich wichtig machen

wollen, wodurch sich unschwer erklärt, daß die untersuchende Behörde

auf seine an sich höchst vagen Äußerungen (Lüge!) gar keinen (7)

Werth legte.“ Der so vornehme Daumer fand es am Ende prak—

tischer (1839, S. 139, vgl. 1873, S. 188 —95) „auf das, was
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